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Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Änderung der  

Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur Bundeshaushaltsordnung 
(BHO) 

 
 

Nach § 5 der Bundeshaushaltsordnung vom 19. August 1969 (BGBl. I S. 1284), der durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Dezember 1997 (BGBl. I S. 3251) neu gefasst worden ist, 
erlässt das Bundesministerium der Finanzen folgende Allgemeine Verwaltungsvorschrift: 
 

I. 
1. Die Verwaltungsvorschrift Nr. 3.4 zu § 38 BHO wird wie folgt gefasst:  

 
„3.4  

In den Fällen des § 38 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 ist dem Bundesministerium der Finanzen für die 

Entscheidung über seine Einwilligung eine Begründung für die für erforderlich gehaltenen 

Jahresbeträge zu übersenden.“ 

 

 
2. Die Verwaltungsvorschrift Nr. 5.3.5 zu § 44 BHO wird wie folgt gefasst:  

 
„5.3.5  

in Einzelfällen Ausnahmen von Nrn. 2 bis 6 ANBest-I, Nrn. 2 bis 5 ANBest-P und ANBest-

Gk, Nrn. 2 bis 4 und 6 ANBest-P-Kosten sowie Nrn. 1 und 2 NBest-Bau regeln.“ 

 
 

3. Die Verwaltungsvorschrift Nr. 15.2 zu § 44 BHO wird wie folgt gefasst:  
 
„15.2  

Für einzelne Zuwendungsbereiche kann das zuständige Bundesministerium im Einvernehmen 

mit dem Bundesministerium der Finanzen abweichende Verwaltungsvorschriften (z. B. 

Förderrichtlinien) zu den Nrn. 1 bis 13a erlassen. Der Bundesrechnungshof ist vor dem Erlass 

von Verwaltungsvorschriften zu den Nrn. 1 bis 13a zu hören (§ 103 BHO). Werden 

bestehende Verwaltungsvorschriften geändert, ist das Bundesministerium der Finanzen 

ebenfalls nach Satz 1 zu beteiligen und der Bundesrechnungshof nach Satz 2 zu hören.“ 
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4. Die Verwaltungsvorschrift Nr. 2.1 zu § 58 BHO wird wie folgt gefasst:  
 
„2.1  

Ein Vergleich ist eine gerichtliche oder außergerichtliche Vereinbarung, die einen Streit oder 

die Ungewissheit über ein Rechtsverhältnis im Wege des gegenseitigen Nachgebens beseitigt; 

der Ungewissheit über ein Rechtsverhältnis steht es gleich, wenn die Verwirklichung eines 

Anspruchs unsicher ist (§ 779 BGB). 

Unter § 58 Abs. 1 Nr. 2 fallen auch Insolvenzplanverfahren nach dem Sechsten Teil der 

Insolvenzordnung (InsO) sowie gerichtliche und außergerichtliche Schuldenbereinigungen 

nach dem Neunten Teil der InsO.“ 

 
 

5. Die Verwaltungsvorschrift Nr. 2.4 zu § 59 BHO wird wie folgt gefasst:  
 
„2.4  

Ist anzunehmen, dass die Einziehung wegen der wirtschaftlichen Verhältnisse der 

Anspruchsgegnerin bzw. des Anspruchsgegners (z.B. mehrmalige fruchtlos gebliebene 

Vollstreckungen) oder aus anderen Gründen (z.B. Tod und überschuldeter, von allen Erben 

ausgeschlagener Nachlass) dauernd ohne Erfolg bleiben wird, so darf von einer weiteren 

Verfolgung des Anspruchs abgesehen werden (unbefristete Niederschlagung). Soweit keine 

hinreichende Sicherheit über die wirtschaftlichen Verhältnisse besteht, ist in der Regel die 

Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse im Zwangsvollstreckungs- bzw. im 

Beitreibungsverfahren (beispielsweise durch die Vollstreckungsbehörden der 

Bundesfinanzverwaltung) zu treffen. Dasselbe gilt, wenn anzunehmen ist, dass die Kosten der 

Einziehung im Verhältnis zur Höhe des Anspruchs zu hoch sind. Zu den Kosten zählt neben 

den Ausgaben, die durch die Einziehung unmittelbar entstehen, auch der anteilige sonstige 

Verwaltungsaufwand. Die Entscheidung des zuständigen Bundesministeriums bedarf in 

Fällen von grundsätzlicher oder von erheblicher finanzieller Bedeutung der Einwilligung des 

Bundesministeriums der Finanzen. Ein Fall von grundsätzlicher Bedeutung ist insbesondere 

anzunehmen, wenn die Entscheidung über den Einzelfall hinaus präjudizielle Auswirkungen 

haben kann. Ein Fall von erheblicher finanzieller Bedeutung ist gegeben, wenn Beträge von 

mehr als 150 000 Euro unbefristet niedergeschlagen werden sollen.“ 

 

 
6. Die Nr. 2.1 der Anlage zu VV Nr. 2.6 zu § 59 BHO wird wie folgt gefasst: 

 
„2.1 Erhebung von Einnahmen 

Beträgt der Rückstand weniger als sieben Euro, soll von der Mahnung abgesehen werden. 

Werden mehrere Ansprüche auf einem Personenkonto nachgewiesen, gilt die 

Kleinbetragsgrenze von weniger als sieben Euro für den Gesamtrückstand. Ein beim 

Abschluss des Kontos nicht entrichteter Kleinbetrag von weniger als sieben Euro ist als 
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oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ist Nr. 1.1 Satz 2 anzuwenden.“ 

 
 

7. Der letzte Absatz unter Nr. I Allgemeines in der Anlage zur VV Nr. 2 zu § 68 BHO 
wird wie folgt gefasst:  

 
„Zur Berichtspflicht gemäß § 53 HGrG gehört die Berichterstattung über die Bezüge der 

leitenden Angestellten sowie über die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung und des 

Überwachungsorgans („Bezügebericht“).“ 

 

 
II. 

 

Diese Allgemeine Verwaltungsvorschrift tritt mit dem Tag ihrer Veröffentlichung im 

Gemeinsamen Ministerialblatt in Kraft. 

 

Berlin, 25. Juni 2014 

 

Bundesministerium der Finanzen 

Im Auftrag 

Peter Mießen 


